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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT  

Landtag 

21. Wahlperiode 

Drucksache 21/1257 
01.07.2025 

Mitteilung des Senats vom 1. Juli 2025 

Achter Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Reform des Verfahrens zur Festsetzung des Rundfunkbeitrages) 

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) die Gesetzesvorlage für 
das Zustimmungsgesetz des Achten Staatsvertrags zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge (Reform des Verfahrens zur Festsetzung 
des Rundfunkbeitrages). Mit diesem Gesetz soll dem Achten 
Medienänderungsstaatsvertrag zugestimmt und die Ratifikation 
durchgeführt werden. Der Senat hatte der Bürgerschaft (Landtag) den 
Entwurf des Staatsvertrages mit Beschluss des Senats vom 18. Februar 
2025 übersandt (Drucksache 21/1024). Bisweilen ist der Achte 
Medienänderungsstaatsvertrag von 13 Ländern unterzeichnet worden. Die 
Ratifikation des Staatsvertrags ist auch dann von Bedeutung, wenn nicht 
alle 16 Länder unterzeichnet haben, da sie ein klares Signal für den festen 
Willen setzt, die Notwendigkeit einer Anpassung des Rundfunkbeitrags 
sowie einer grundlegenden Reform des Finanzierungssystems zu 
unterstreichen. Es gilt zu betonen, dass die bisher nicht erfolgte Umsetzung 
dieser notwendigen Maßnahmen nicht in den Verantwortungsbereich der 
Länder fällt, die den Achten Medienänderungsstaatsvertrag bisher 
unterzeichnet haben, sondern vielmehr auf den noch ausstehenden 
Unterzeichnungen der übrigen Länder basiert. 

Der Rundfunkfinanzierungsänderungsstaatsvertrag führt einen 
Systemwechsel bei der Festsetzung des Rundfunkbeitrags ein. Künftig gilt 
der Vorschlag der KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten) zur Beitragshöhe automatisch, wenn kein bestimmtes 
Quorum der Bundesländer widerspricht – gestaffelt nach Höhe der 
Beitragserhöhung. Damit entfällt das bisherige Erfordernis der 
einstimmigen Zustimmung aller 16 Landesparlamente. Der Beitrag wird 
erstmals auf 18,36 Euro festgesetzt. Zugleich werden Rücklagen genutzt 
und der Finanzausgleich leicht erhöht, um die Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks für zwei Jahre zu sichern. Ab 2027 gilt ein neuer 
Vierjahres-Rhythmus. Ziel der Reform ist eine zukunftsfähige, finanziell 
gesicherte Rundfunkstruktur. 
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Finanzielle Auswirkungen sind für das Land Bremen mit dem im Rahmen 
der Vorabunterrichtung zugeleiteten Staatsvertragsentwurf nicht verbunden. 

Die Bürgerschaft (Landtag) beschließt das Zustimmungsgesetz zum Achten 
Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge. 

Gesetz zum Achten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge – Reform des Verfahrens zur Festsetzung des 

Rundfunkbeitrages 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 

Dem am 24. April 2025 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten 
Achten Medienänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der Staatsvertrag 
wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.  

(2) Der Tag, an dem der Achte Medienänderungsstaatsvertrag nach 
seinem Artikel 2 Absatz 2 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Freien 
Hansestadt Bremen bekannt zu geben. 

Begründung des Gesetzes zum Achten Staatsvertrag zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge – Reform des Verfahrens zur 

Festsetzung des Rundfunkbeitrages 

Zu Artikel 1: 

Artikel 1 enthält die notwendige Zustimmung zum Achten 
Medienänderungsstaatsvertrag. Dieser wird vollständig veröffentlicht. 

Zu Artikel 2: 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Das Gesetz wird nicht 
befristet, weil es sich um ein Zustimmungsgesetz zu einem Staatsvertrag 
handelt. 

Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 2 Absatz 2 zum 1. Januar 2025 in 
Kraft. Der Tag, an dem die Regelungen des Staatsvertrags in Kraft treten, ist 
nach Absatz 2 dieses Gesetzes im Gesetzblatt der Freien Hansestadt 
Bremen bekannt zu geben. Dies ist notwendig, weil der Staatsvertrag nur 
dann zum 1. Januar 2025 in Kraft tritt, wenn die Ratifikationsurkunden aller 
Länder bis zum 30. November 2025 hinterlegt werden. 
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